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§ 6b ÄrzteG 1998 Kommission für die
ärztliche Ausbildung

 ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.01.2024

1. (1)Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat eine Kommission gemäß

§ 8 Bundesministeriengesetz 1986 (BMG), BGBl. Nr. 76/1986, zur Beratung in Angelegenheiten der ärztlichen

Ausbildung gemäß Abs. 2, jedenfalls unter Einbeziehung von Vertreterinnen/Vertretern der

1. 1.Bundesländer,

2. 2.Österreichischen Ärztekammer,

3. 3.Medizinischen Universitäten oder Universitäten, an denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, und

weiterer Träger der ärztlichen Ausbildungsstätten gemäß §§ 9 und 10 sowie der

4. 4.Träger der Sozialversicherung

1. (2)Die Kommission für die ärztliche Ausbildung ist zur Beratung in folgenden Angelegenheiten berufen:

1. 1.Wahrnehmung der aufgrund von Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zugewiesenen Angelegenheiten

hinsichtlich der

1. a)Organisation und Administration der Ausbildungszeiten in Lehrpraxen und Lehrgruppenpraxen

gemäß § 7 Abs. 4,

2. b)Erarbeitung und Weiterentwicklung des Definitionenhandbuches für die ärztliche Aus- und

Weiterbildung gemäß § 13d Abs. 2 sowie

3. c)ausreichenden Zurverfügungstellung von Ausbildungsstellen für die Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt

für Allgemeinmedizin gemäß § 196,

2. 2.Planung, insbesondere Erarbeitung von Planungsgrundsätzen und -inhalten für die qualitative und

quantitative Verteilung von Ausbildungskapazitäten,

3. 3.Steuerung, insbesondere Erarbeitung von Überwachungs- und Steuerungsinstrumenten für die

bedarfsorientierte Schaffung und Nutzung von Ausbildungskapazitäten unter Berücksichtigung allfälliger

finanzieller Auswirkungen,

4. 4.Qualitätssicherung, insbesondere Erarbeitung von Rahmenbedingungen für die postgraduelle Ausbildung

einschließlich Standards für Ausbildungsinhalte, Ausbildungsprozesse, die Evaluierung von

Ausbildungsergebnissen und die Begutachtung von Ausbildungs inhalten, sowie

5. 5.Weiterentwicklung, insbesondere Erarbeitung von Vorschlägen zur kontinuierlichen qualitäts- und

bedarfsorientierten Gestaltung der ärztlichen Ausbildung.
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